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Sicherheit, Kommunales und Soziales

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Deutscher Burgen-
winkel für das Haushaltsjahr 2024

Bekanntmachung vom 10.07.2024 Nr. 12-1444.03-1-15

I.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Deutscher 
Burgenwinkel hat in ihrer Sitzung am 09.12.2023 die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Der Zweckverband Deutscher Burgenwinkel hat die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2024 der Regierung von Unter-
franken als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. Die Haushalts-
satzung enthält keine genehmigungspfl ichtigen Bestandteile.

Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes Deutscher Burgenwin-
kel, Hauptstraße 24, 96126 Maroldsweisach, während der Ge-
schäftszeiten öff entlich zur Einsichtnahme auf.

Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öff entlich bekannt ge-
macht.

Würzburg, 10.07.2024
Regierung von Unterfranken

Maria-Antonette Graber
Leitende Regierungsdirektorin

II.

Auf Grund des § 13 der Verbandssatzung und der Art. 41, 42 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in 
Verbindung mit Art. 63 ff . der Gemeindeordnung (GO) erlässt 
der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  88.000 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  65.380 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

Verbandsumlage:

Die Höhe der Umlage wird auf 75.000,00 € festgesetzt und auf 
die Verbandsmitglieder umgelegt. Der Umlageschlüssel ergibt 
sich aus § 12 Abs. 2 der Verbandssatzung.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 14.266,67 € 
festgesetzt.

§ 6

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Maroldsweisach, 09.07.2024
Zweckverband Deutscher Burgenwinkel

Wolfram Thein
Verbandsvorsitzender
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Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr

Kehrbezirksausschreibung für Unterfranken

Die Regierung von Unterfranken schreibt gemäß Schornstein-
feger-Handwerksgesetz (SchfHwG) die Tätigkeit als bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegerin / bevollmächtigter Be-
zirksschornsteinfeger für folgenden Kehrbezirk aus:

Miltenberg 9 (Eschau) zum 01.10.2024, Az. 22.2-2206.3-6-8

Der Kehrbezirk besteht aus dem Ortsteil Streit der Stadt Erlen-
bach am Main, den Ortsteilen Eschau und (teilweise) Hobbach 
des Marktes Eschau, den Ortsteilen Mönchberg und Schmach-
tenberg des Marktes Mönchberg sowie der Gemeinde Röllbach.

Die Bestellung zur/zum bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger/in für den ausgeschriebenen Bezirk ist längstens auf 
sieben Jahre befristet, endet jedoch spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem das 67. Lebensjahr vollendet wird (§ 10 Abs. 
1 SchfHwG).

Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen 
oder unvollständig eingegangen sind, werden nicht in die Be-
wertung mit einbezogen. Dies gilt auch für Nachweise, die nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen.

Bei Bedarf kann ein abweichender Bestellungstermin von der 
Bestellungsbehörde festgelegt werden.

Anforderungsprofi l:

Die besonderen Anforderungen, die mit der Bewerbung vorzu-
legenden Unterlagen, das Bewertungsformular sowie weitere 
Hinweise sind den beigefügten Dokumenten zu entnehmen.

Der Bewerbungsstichtag ist der 31.07.2024. Folgende Fristen 
sind zu beachten:

1. Nachweise über berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen werden für Maßnahmen vom 01.01.2017 bis 
31.07.2024 in die Bewertung einbezogen. Für berufsbezoge-
ne Zusatzqualifi kationen mit Abschluss nach Nr. 2.4 des Be-

wertungsformulars gilt grundsätzlich keine Befristung, sofern 
sie nicht selbst einer Befristung unterliegen.

2. Die Berufserfahrung nach Nr. 3.1 und 3.2 des Bewertungsfor-
mulars ist für die Zeit vom 01.08.2010 bis 31.07.2024 nach-
zuweisen.

3. Das Führungszeugnis und der Auszug aus dem Gewerbezen-
tralregister dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder online 

( w w w. r e g i e r u n g . u n t e r f r a n k e n . b a y e r n . d e / a u f g a -
ben/177666/177669/leistung/leistung_27186/index.html) bis 
spätestens zum 01.08.2024 (Bewerbungsschluss, Eingang 
bei der Behörde) unter Angabe des Aktenzeichens an die Be-
stellungsbehörde:

Regierung von Unterfranken
- Arbeitsbereich 22.2 -
Peterplatz 9
97070 Würzburg

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren dies-
bezüglichen Rechten fi nden Sie in unserer Datenschutzerklä-
rung auf unserer Internetseite (https://www.regierung.unter-
franken.bayern.de/meta/datenschutz/index.html).

Für Rückfragen zur Bewerbung und zum Auswahlverfahren 
stehen Ihnen unter der Tel. 0931/380-1093 oder unter Tel. 
0931/380-1076 Ansprechpartner zur Verfügung. 

Würzburg, 04.07.2024
Regierung von Unterfranken

Brückner
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
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Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNG

Göhler

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten OWiG

Kommentar

19.Aufl age 2024

Preis: 89,00 Euro

ISBN 978-3-406-79850-4

Verlag C.H. Beck

Die 19. Aufl age befi ndet sich auf dem Stand Herbst 2023 und 
verarbeitet alle Novellierungen des Ordnungswidrigkeitengeset-
zes seit Erscheinen der Voraufl age, so u.a.

• 60. Gesetz zur Änd. des Strafgesetzbuches - Modernisierung 
des Schriftenbegriff s und anderer Begriff e sowie Erweiterung 
der Strafbarkeit nach den §§ 86, 86a, 111 und 130 des Strafge-
setzbuches bei Handlungen im Ausland v. 30.11.2020

• 61. Gesetz zur Änd. des Strafgesetzbuches - Umsetzung der 
RL (EU) 2019/713 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes v. 17. Apirl 2019 zur Bekämpfung von Betrug und Fäl-

schung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln und 
zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI des Rates 
v. 10.3.2021

• Gesetz zur Anpassung der Regelungen über die Bestandsda-
tenauskunft an die Vorgaben aus der Entscheidung des BVerfG 
v. 27.5.2020 v. 30.3.2021

• Gesetz zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur 
Änd. weiterer Vorschriften v. 25.6.2021

• Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit 
den Gerichten und zur Änd. weiterer Vorschriften v. 5.10.2021

• Zweites Gesetz zur Änd. schiff fahrtsrechtlicher Vorschriften 
v. 14.3.2023

• u.v.m.


